
   Verwendung von Feuerschalen und Grills  
Stand: Mai 2025 

 
Der Vorstand hat folgende verbindliche Regelungen beschlossen: 
 
1. Feuerschalen: erlaubt unter Bedingungen 
Die Nutzung ist zulässig, wenn folgende Vorgaben eingehalten werden: 

• Nur naturbelassenes, lufttrockenes Kaminholz verwenden 
→ kein Frischholz, kein Altholz, kein behandeltes Holz 

• Maximale Brennstoffmenge: 3 kg pro Nutzungstag 
• Feuerschale muss standsicher, vom Boden isoliert und auf feuerfester 

Unterlage betrieben werden 
• Rauch- und Geruchsbelästigung angrenzender Gärten ist zu vermeiden 
• Keine Nutzung bei Waldbrandstufe 4 oder höher 

→ bei Ausrufung durch Stadt Magdeburg oder DWD 
• Löschmittel (z. B. Wasser, Sand, Löschdecke) müssen bereitgehalten werden 

Verstöße werden dokumentiert und führen zu Abmahnung oder Kündigung des 
Pachtverhältnisses (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BKleingG). 

 

2. Grills: erlaubt – mit Einschränkungen 

• Nur handelsübliche Gas- oder Holzkohlegrills mit Bodenabstand 
• Kein Grillen mit offenem Holzfeuer oder auf dem Boden 
• Keine Verbrennung von Frisch-, Alt- oder behandeltem Holz 
• Rauchentwicklung muss auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben 

 

3. Gästeobergrenze und Veranstaltungsanmeldung 

• Maximal 15 Personen dürfen sich gleichzeitig auf einer Parzelle aufhalten – 
inklusive Pächter und Familie 

• Veranstaltungen mit mehr als 15 Personen sind dem Vorstand mindestens 
24 Stunden vorher anzumelden (veranstaltung@hgg1.de/ 0391-25190880) 

• Nicht angemeldete Veranstaltungen können durch den Vorstand beendet 
und mit Platzverweis belegt werden 

• Zweckfremde Nutzung der Parzelle (Partylocation, Gartendisko, 
Versammlungsort) ist unzulässig und wird abgemahnt 

 
DER VORSTAND 
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